
Oberes Glantal • Der Südkreis
Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf
unserer Homepage unter der Adresse www.vgog.de abrufbar.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wieder Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Maskenpflicht auch die sogenannte 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet! )

Abschlussveranstaltung zur LEADER-Strategie
am 4. November

Das war die zentrale Frage, um die sich in
den letzten Monaten alles in der LEADER-

Region Westrich-Glantal gedreht hat. Dazu
wurden die Meinungen und Stimmen von

Bürgerinnen und Bürgern, Jugendlichen
und Experten in verschiedenen Formaten
abgefragt und erhoben. Die Ergebnisse al-
ler Beteiligungsformate fließen nun in die
Erstellung der neuen Lokalen Integrierten
Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE)
ein und werden von einer Analyse statisti-
scher und demographischer Daten unter-
mauert. Damit ist die Grundlage für die Ent-
wicklung der Region in den kommenden
Jahren geschaffen. Mit der fertigen LILE be-
wirbt sich die Region Anfang 2022 um die
erneute Anerkennung als LEADER-Region.
Die Bewerbung wird dem rheinland-pfälzi-
schen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau um Fördermit-
tel der EU vorgelegt. Dieses beurteilt dann
die Inhalte und will im Sommer 2022 die
ausgewählten Regionen in ganz Rheinland-
Pfalz bekannt geben. Mit diesem Zertifikat
können dann von 2023 bis 2027 wieder
viele Projekte, die den Entwicklungszielen
der Region entsprechen, finanziell unter-
stützt werden.
In den Beteiligungsformaten hat sich ge-
zeigt, dass bestimmte Themen in den letz-
ten Jahren an Bedeutung für die Region ge-

wonnen haben. Die neue Entwicklungs-
strategie soll zum Beispiel noch besser da-
zu beitragen, die Region im Bereich Natur-
und Umweltschutz fit zu machen. Gute ers-
te Projektideen, zum Beispiel die Grün-
dung eines Umweltschutz-Vereins, wurden
insbesondere in der Jugendbefragung ge-
nannt. Viele Experten betonten in den ge-
führten Gesprächen, dass die unterschied-
lichen Auswirkungen der Corona-Pande-
mie, zum Beispiel auf den Arbeitsalltag,
das Vereinsleben, die Kultur- und Veran-
staltungsbranche oder den Tourismus, in
den kommenden Jahren auf regionaler Ebe-
ne aufgegriffen werden sollten.
Die Ergebnisse der Beteiligung und die In-
halte der neuen Entwicklungsstrategie wer-
den in der digitalen Abschlussveranstal-
tung am 4. November von 18 bis 20 Uhr der
Öffentlichkeit vorgestellt. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen an der Veran-
staltung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist
über die prozessbegleitende Webseite ab
sofort möglich: https://entraportal.de/lea-
der-westrich-glantal/ . Dort finden sich
auch weitere Informationen und Ansprech-
partner zum Prozess.

Wohin soll sich die Region bis 2027 entwickeln?
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Verbandsgemeinde
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Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Zuständig ist der Bereitschaftsdienst-
zentrale im Westpfalzklinikum Kusel, I.
Flur 1, Tel.: 116 117.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte (Tag und Nacht einsatzbe-
reit): DRK-Rettungswache Schönen-

berg-Kübelberg, Rathausstraße 8, Te-
lefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Ambulanter Pflege- und
Betreuungsdienst
Inhaber W. Tremmel & M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16,
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr,
Tel. 06373/508641 Wir sind rund
um die Uhr für Sie erreichbar.

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen Büro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung, plötzliche Fahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen Bü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B. Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
Bereich der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-Miesenbach und Landstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn, Tel.
06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

I M N O T F A L L
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Das Fundamt Glan-Münchweiler meldet
Im Bürgerbüro Glan-Münchweiler wurde ein Motorroller der Marke Peugeot Speed-
fight R Cup, Farbe weiß (Fundort Waldmohr, in der Verlängerung der Industriestraße
im Wald) als Fundsache gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Glan-Münchweiler der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel.: 06373/504-225
oder -228.

Das Fundamt Waldmohr meldet
Im Bürgerbüro Waldmohr wurde ein Geldbetrag und ein Armband (Fundort Waldmohr,
Nähe Friedhof) als Fundsache abgegeben.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Waldmohr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel.: 06373/ 504-220 oder -221.

Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht ab sofort

Reinigungskräfte (m/w/d)
-Teilzeit, unbefristet-

a) Eine Stelle in der Grundschule in 66904 Brücken mit einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von durchschnittlich 11,95 Stunden

b) Eine Stelle in der Grundschule in 66903 Altenkirchen mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von durchschnittlich 10,0 Stunden

Wir suchen je eine zuverlässige Person mit strukturierter Arbeitsweise, idealerweise
verfügen Sie bereits über Kenntnisse in der Unterhaltsreinigung mit 4-Farb-System.
Die Reinigung der Räume erfolgt grundsätzlich nach dem Schulbetrieb, somit i.d.R.
am Nachmittag.

Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffent-
lichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleis-
tungen. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 10.11.2021 unter Beifügung eines
tabellarischen Lebenslaufes an:
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Personalverwaltung gerne zur Verfügung (Tel.
06373  504-140 bis 145).

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungs-
mappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewer-
bungsdaten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 11.11.2021, um 18:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathau-
ses, Rathausstraße 14, 66914 Waldmohr eine Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses der Verbandsgemeinde Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Prüfung der Eröffnungsbilanz der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

zum 01.01.2017

Schönenberg – Kübelberg, den 19. Oktober 2021
gez. Jörg Fehrentz, Vorsitzender

Vorstand des Kreisseniorenrats Kusel stellt sich vor
Der Vorstand des Kreisseniorenrats Kusel stellt sich bei Bürgermeister Christoph Loth-
schütz vor. Bislang war es den neuen Vorstandsmitgliedern Wolfgang Caspers (Vorsit-
zender), Maria Becker und Herbert Bollinger Corona-bedingt nicht möglich, sich bei al-
len Verbandsgemeinden persönlich vorzustellen.
Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2019 wurde der Kreisseniorenrat neu besetzt und
die Mitglieder des Vorstands vom Seniorenrat neu gewählt.
Zu den Aufgaben des Seniorenrats gehört es insbesondere, die Interessen der Senioren
des Kreises Kusel zu vertreten. Er berät die Mitglieder des Kreistags, die Ausschüsse des
Kreistags und die Verwaltung bei ihren Entscheidungen. Weiterhin gibt er Anregungen
und Empfehlungen an Behörden, Verbände und Organisationen, soweit sie die Interes-
sen älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger betreffen.
Neben dem Vorstand führt Herr Alfred Metzen die Geschäftsstelle und Frau Uschi Sooß
begleitet als zuständige Mitarbeiterin bei der Kreisverwaltung Kusel die Arbeit des
Kreisseniorenrats.
Bei einem gemeinsamen Austausch mit Bürgermeister Christoph Lothschütz und Herrn
Tobias Weber, zuständig für Schulen, Jugend, Senioren und Sportangelegenheiten (Ver-
bandsgemeindeverwaltung) sprach sich die Runde für eine enge Zusammenarbeit aus.

v.l.n.r. Bürgermeister Christoph Lothschütz, Herbert Bollinger, Uschi Sooß, Maria Becker,
Alfred Metzen, Tobias Weber und Wolfgang Caspers

Kreisvolkshochschule Kusel
Außenstelle Oberes Glantal

Kurse die bald beginnen:
3.101Einfach ordentlich – auch in Ihrem Zuhause und den Papier-
unterlagen
Haben Sie häufig das Gefühl, dass Ihnen die Unordnung in Ihrem Zuhause über den Kopf
wächst? Sie finden selten die Zeit, Ordnung zu schaffen oder können die Ordnung nicht
lange aufrecht halten? Wünschen Sie sich ein ordentliches Zuhause, in dem Sie sich
wohl fühlen - ohne ständig ein schlechtes Gefühl zu haben, noch aufräumen zu müssen?
Wenn das Liegengebliebene zu viel wird, stellt sich Unbehagen statt Entspannung ein.
Ein zu großes Durcheinander kann belastend sein, kostet Zeit und schränkt die Lebens-
qualität ein. Aber: Welche Schritte sind überhaupt erforderlich, um eine einfache und
alltagstaugliche Ordnung zu schaffen und zu halten? Sie lernen die einzelnen Schritte
kennen und erhalten dazu wertvolle Impulse und Tipps, die Sie Zuhause umsetzen kön-
nen. Und weil es zwischen der „normalen“ Ordnung und der Ordnung in den Papierun-
terlagen kaum einen Unterschied gibt, schauen wir auch hier, welche Möglichkeiten es
gibt, diese leicht zu organisieren. Ziel ist es, die Ordnung ganz selbstverständlich in den
Alltag integrieren zu können und nicht in anstrengenden Hauruckaktionen schaffen zu
müssen. Mit der äußeren Ordnung kommt auch die innere Ordnung.
Leitung: Tanja Priefling, Ordnungscoach
Termin: 1 Abend, 24.11.2021, Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr
Ort: Grundschule Schönenberg-Kübelberg
Kursgebühr: Gebühr: 6,50 € (gültig bis 12 Teilnehmende)

Gebühr: 5,50 € (gültig ab 13 Teilnehmenden)
Anmeldungen: Sind Sie an einem der Kurse interessiert? Dann melden Sie sich doch
an…! Anmelden können Sie sich über das Internetportal der Kreisvolkshochschule
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister
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www.kvhs-kusel.de (Geschäftsstelle der KVHS, Lehnstraße 16, 66869 Kusel, Fax-Nr.
06381/91753099, Mail kvhs@kv-kus.de) oder schriftlich mit Anmeldeformular (Innen-
seite Programmheft) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal.
Ansprechpartner: Bei Fragen bezüglich des Kursangebots, der Anmeldung und anderen
Dingen können Sie sich sehr gerne direkt an die KVHS-Außenstelle in unserer Verbands-
gemeinde wenden:
Herr Tobias Weber: 06373-504-201 oder t.weber@vgog.de
Frau Isabelle Linn: 06373-504-125 oder i.linn@vgog.de
Frau Mona Schuck: 06373-504-206 oder m.schuck@vgog.de

Altenkirchen

Schwerpunktgemeinde Altenkirchen
Info-Abend PV-Anlagen auf Dächern
Die während der Moderation gegründete Arbeitsgruppe Innenentwicklung und erneuer-
bare Energie lädt für Mittwoch, 03.November 2021, um 18.00 Uhr im Jugendheim in Al-
tenkirchen zu einem INFO-Abend zum Thema PV-Anlagen auf Dächern ein.
Referieren wird Herr Achim Ohlmann, Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz, zuständig für die Energieberatung im Landkreis Kusel. Organisiert wurde die Veran-
staltung in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzmanagerin des Landkreis Kusel, Vera
Schumann. Auch der neu bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal eingestellte Klima-
schutzmanager Felix Fauß wird sich an diesem Abend den Interessierten vorstellen.
Nach dem Vortrag von Herrn Ohlmann ist Zeit, um Fragen zu stellen. Neben den Bürgerin-
nen und Bürgern aus Altenkirchen sind auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den
Nachbargemeinden herzlich eingeladen. Da nur ein begrenztes Platzkontingent zur Ver-
fügung steht, werden die Bürgerinnen und Bürger der Nachbargemeinden gebeten sich
anzumelden. Aus Rücksicht auf aller Gesundheit gilt für alle Gäste die 3G-Regel.
Anmeldung unter kdockendorf@architekt-dockendorf.de
Über Ihr Kommen freut sich die Arbeitsgruppe Innenentwicklung und erneuerbare Ener-
gie, der Ortsbürgermeister und der Moderator

Börsborn

Gemeinsam nicht einsam!
Unter diesem Motto wollen wir Corona zum trotz, wieder Schrittweise zum normalen Le-
bensrhythmus zurückkehren, und zeigen das wir gegenseitig   füreinander da sind.
Aus diesem Grund wollen wir für alle Interessierte Mitbürgerrinnen und Mitbürger, vom
03. November ab 14:30 Uhr an, immer zum 1. Mittwoch im Monat, im Treffpunkt (Dorf-
gemeinschaftshaus) ein verzählches Nochmiddag veranstalten. Für das leibliche Wohl
sorgt das Team vom Treffpunkt.
gez. Bier Uwe, Ortsbürgermeister

Breitenbach

Pfalzwerke Netz AG
Sehr geehrte Anschlussnutzerin, sehr geehrter Anschlussnutzer,
hiermit informieren wir Sie, dass die Pfalzwerke Netz AG dringende Erweiterungsmaß-
nahmen im Stromversorgungsnetz durchführt. Diese Wartungsarbeiten werden am Don-
nerstag, den 04.11.21 und Freitag, den 05.11.21 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und
16:00Uhr in der Gemeinde Breitenbach Bambergerhof erfolgen.
DIE STROMVERSORGUNG WIRD MITTELS ERSATZSTROMAGGREGAT GEWÄHRLEISTET.
Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Arbei-
ten nicht möglich.
Sie haben Fragen?
Für Rückfragen steht Ihnen die Hotline des Kundenservice unter der Telefon-Nummer
0621 585 2010 zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihre Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen
Internet: www.pfalzwerke-netz.de, E-Mail: kundencenter@pfalzwerke-netz.de

Neuverpachtung der Gaststätte in der Schönbachtalhalle
Die Ortsgemeinde Breitenbach sucht ab dem 01.01.2022
einen Pächter (m/w/d) für das Speiserestaurant, das der
Schönbachtalhalle angegliedert ist. Eine frühere Über-
nahme der Gaststätte ist in Absprache mit dem jetzigen
Pächter und der Ortsgemeinde Breitenbach möglich. Das
Objekt bietet:
· Gastraum mit 70 Sitzplätzen
· große Sonnenterrasse mit ca. 48 Plätzen im Biergarten
· zwei Kegelbahnen - auch nutzbar als Nebenraum für

Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen
· Teilinventar in gutem Zustand vorhanden.
Die Bewirtschaftung der Gaststätte ist brauereigebunden. Neben dem Gaststättenbe-
trieb ist bei Bedarf die Bewirtung für stattfindende Veranstaltungen in der Schönbach-
talhalle zu übernehmen.  
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Betreiberkonzept an die
Ortsgemeinde Breitenbach

über Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg.
Für nähere Informationen zu dem Objekt und den Pachtbedingungen bzw. zur Vereinba-
rung eines Besichtigungstermins wenden Sie sich bitte an Herrn Ortsbürgermeister Jo-
hannes Roth, Breitenbach, Tel.: 0170 389 83 89, E-Mail: ortsbuergermeister@breiten-
bachpfalz.de.

Faschingsumzug in Breitenbach 2022
Endlich ist es wieder soweit: nach der Pandemie bedingten Zwangspause plant der När-
rische Lindwurm für Sonntag, 27.02.2022 wieder seinen weithin bekannten Faschings-
umzug mit anschließender Party. Das passt besonders gut, da der Närrische Lindwurm
sein Jubiläum 2 x 11 = 22 Jahre feiert. Vorbehaltlich der dann herrschenden Corona-Be-
stimmungen wird die Party unter 2G-Bedingungen (geimpft/genesen) am gewohnten
Ort in der Schönbachtalhalle stattfinden. Der Bändchenvorverkauf startet voraussicht-
lich im Januar 2022. Alle Details dazu ebenso wie die zu Eintritts- und Coronaregeln wer-
den noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Viel Engagement und voller Container beim Umwelttag
in Breitenbach

Beim Umwelttag der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal haben auch die Breitenbacher Bürger zusam-
men mit der Pfadfinderjugend, der Feuerwehr, dem
BCV und der WG Roth einiges auf die Beine gestellt.
Der Container, der von der Verbandsgemeinde zur Ver-
fügung gestellt wurde, war prall gefüllt. Die Säube-
rungsaktion fand unter anderem entlang der Feld- und
Wanderwege sowie am Ufer des Schönbachs statt.

Auch aus dem Kleinen und Großen Mühlenwald wurde viel Müll entfernt. Danach konnten
sich alle mit Flammkuchen und Getränken am Museum stärken. Das erste Getränk ging
dabei auf den Ortsbürgermeister Johannes Roth. Seinen großen Dank richtete er an die
vielen helfenden Hände, die sich gemeinsam für ein sauberes Breitenbach eingesetzt ha-
ben. Ebenso an die Pfadfinder für die Bewirtung. Der Erlös der Speisen und Getränke wur-
de an die Organisation „sea-shepherd.de“ für die Säuberung der Meere gespendet.
Im Namen der Ortsgemeinde, Johannes Roth, Ortsbürgermeister

Brücken

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 03.11.2021, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Jugend-
und Vereinshauses, Hauptstraße 26, 66904 Brücken eine Sitzung des Ortsgemein-
derates der Ortsgemeinde Brücken statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 8, 9 und 10 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Informationen
2. Bebauungsplan „Ortsmitte“

Planentwurf
3. Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal und Austritt der OG Matzenbach -

Revierabgrenzungsverfahren
4.  Rad- und Feldwegausbau Brücken-Steinbach am Glan-Henschtal

Auftragsvergabe
5.  Städtebauförderung

- Neugestaltung Festplatz (Auftragsvergabe Festplatzverteiler)
6. Städtebauförderung

- Abbruch Kirchgasse 1
7.  Städtebauförderung

- Auftragsvergabe Pflasterarbeiten Platz Hauptstr. 36
nicht öffentlich
8.  Grundstücksangelegenheiten
9.  Grundstücksangelegenheiten
10. Informationen

Brücken, den 21. Oktober 2021
gez. Pius Klein, Ortsbürgermeister

Konzert wird verschoben
Das für Sonntag, den 31.Oktober geplante und angekündigte Konzert der Hemmer-
Haus-Singers in der Prot. Kirche in Brücken wird auf Anfang 2022 verschoben.

Reservistenvereinigung 1974 e.V. Brücken (Pfalz)
Zu unserem nächsten Dämmerschoppen laden wir für Freitag, dem 05. November 2021
ein. Treffpunkt ist ab 18.oo Uhr im Gasthaus Saini. Alle Mitglieder und Interessierte sind
herzlich willkommen. Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.
gez. Hoffmann, 1. Vorsitzender

Halloweenparty in der Turnhalle
Am 31.10. findet in der Turnhalle von 14:00 bis 17:00 Uhr ein Halloweenfest für Kinder
statt. Eröffnet wird es mit Vorführungen der Mini-Turngruppe und  der Mädchen-Turn-
gruppe des Turnvereins Brücken. Danach können unsere kleinen Monster zu schauriger
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Musik und Monsteressen
und –getränken feiern und
tanzen. Neben Gruselge-
schichten und einem Gru-
selzelt gibt es auch eine
Bastelstation an der Spin-
nen, Gespenster und
sonstige Halloweendeko
gebastelt und natürlich
auch mit nach Hause ge-
nommen werden darf. An
einer Bottonmaschine
können Anstecker des
Grauens gestaltet werden.
Jedes Kind das seinen ge-

schnitzten Kürbis für eine Kürbissausstellung mitbringt bekommt ein kleines Geschenk.
Die Kürbisse dürfen nach dem Fest natürlich wieder mit nach Hause genommen werden.
Für unsere größeren Gäste gibt es Kaffee&Kuchen. Der Erlös geht zur Hälfte an das Ahrtal
und zur Hälfte an die geplante Stiftung Brücken. Ein großes Dankeschön an den CAP-
Markt Brücken, der neben den Flyern auch einen großen Teil der Unkosten übernommen
hat, an alle Helfer/innen und Helfer und an die Kinder des TVB und deren Trainerinnen
für die Vorführungen.

Dittweiler

Bekanntmachung
Bei der Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Dittweiler für das ab-
gelaufene Jagdjahr 2020/2021 wurde dem Jagdvorstand und dem Geschäftsführer
aufgrund des Ergebnisses der Kassenprüfung einstimmig Entlastung erteilt. Der
Reinerlös der Jagdpacht für das laufende Jagdjahr wurde der Ortsgemeinde für den
Feld-und Waldwegebau zur Verfügung gestellt.
Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme durch die Jagdgenossen in der Zeit vom
02.11. bis einschließlich 15.11.2021 zu den üblichen Geschäftszeiten im Amtsraum
des Ortsbürgermeisters öffentlich aus.
gez. Winfried Cloß, Jagdvorsteher

Vorankündigung
Der Jagdpächter des Jagdrevieres Dittweiler führt am Samstag, dem 20. November 2021
ganztägig auf dem Gebiet der  Gemarkung Dittweiler eine „Drückjagd“ durch.
Insbesondere gilt dieser Hinweis allen Tierhaltern die Tiere auf der Koppel halten. Diese
Tierhalter werden gebeten aus Gründen der Sicherheit für die Tiere (Panikreaktionen),
an diesem Tag für Umquartierung zu sorgen.
gez. Jagdgenossenschaft Dittweiler

Bekanntmachung
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan der
Ortsgemeinde Dittweiler für das Haushaltsjahr 2022 liegt während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstra-
ße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer-Nr. S1-5.06 bis zur Beschlussfassung durch
den Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner von
Dittweiler haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntma-
chung Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtrags-
haushaltsplan für das Jahr 2022 zu unterbreiten. Die Vorschläge sind schriftlich bei
der Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

Elternausschusswahl für das Kindergartenjahr 2021/2022
Die Wahl des neuen Elternausschus-
ses, einberufen durch die Gemeinde
Dittweiler, fand am 04.10.2021 statt. In
den Elternausschuss wurden gewählt:
(v.l.n.r.) Jonathan Weber, Christian
Meyer, René Happe, Sarah Hettrich, Re-
becca Brehmer, Eva Fischer, Nicole Sal-
man, Tatiana Russello und Julian Klein
(nicht abgebildet). Die Ortsgemeinde
Dittweiler bedankt sich bei allen, die
sich zur Wahl gestellt haben. An dieser
Stelle ein recht herzliches Dankeschön

an die Mitglieder des vorherigen Elternausschusses, die durch ihr Engagement unter-
stützend und im Interesse der Kinder tätig waren. Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit im laufenden Kindergartenjahr.
Ortsgemeinde und Kindergarten Dittweiler

Natur- und Vogelschutzverein 1928 e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Donnerstag, 11. Nov. 2021, 1900 Uhr, findet im Bürgerhaus Dittweiler die Jahres-
hauptversammlung des N.u.V mit Neuwahlen statt.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung

2. Totengedenken
3. Verlesen der letzten Versammlungsniederschrift
4. Rechenschaftsberichte
5. Aussprache
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahl des Wahlvorstandes u. zweier Beisitzer
8. Neuwahlen
9. Vogelschutzmaßnahmen
10. Wünsche u. Anträge
Die Versammlung findet unter Berücksichtigung der 3 G Regelung statt.
Mit freundlichen Grüßen
Schriftführer

Dunzweiler

Trostbären
Auf Wunsch der Wehrführung hat der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Dunzwei-
ler „Trostbären“ angeschafft.

Der Gedanke der Wehrführung dabei ist,
diese in einem Einsatz an betroffene Kin-
der auszuhändigen. Wehrführer Lars Dilk:
„Wir möchten helfen wo es geht und wenn
in einem Einsatz Kinder betroffen sind kön-
nen wir diesen direkt einen Trostbären rei-
chen und somit hoffentlich den Kindern et-
was Trost spenden und auch ablenken.“

Die Vorstandschaft war von der Idee direkt überzeugt und hat die Anschaffung dieser
schnellstmöglich umgesetzt. Der 1. Vorsitzende des Fördervereins Markus Neiheisel, sag-
te bei der Übergabe: „Wir alle hoffen, dass die Trostbären nie zum Einsatz kommen !“
Dennoch werden die Trostbären ab sofort bei jeder Einsatzfahrt der Aktiven-Wehr sowie
bei den Einsätzen der First Responder mit dabei sein!
Allzeit eine gesunde Heimkehr Wünschen:
Die freiwillige Feuerwehr Dunzweiler und der Förderverein

Wahl des neuen Elternausschusses „die wilden Zwerge“
im Jahr 2021 / 2022

Am 06.10.2021 wählten die Eltern des Kindergartens „die wilden
Zwerge“, den neuen Elternausschuss für das kommende Kinder-
gartenjahr. Gewählt wurden (von links nach rechts): Frau Sabrina
Jochum; stellvertretende Vorsitzende, Frau Anna-Lena Medart;
Schriftführerin, Frau Nathalie Kramer; Kassenwartin, Frau Kathari-
na Gebhard-Schnur; Vorsitzende. Der Elternausschuss freut sich
auf ein erfolgreiches und aktives Kindergartenjahr.

Erfolgreicher Umwelttag 2021
ca. 4 Kubikmeter Müll wurde eingesammelt

Auch in diesem Jahr hat sich die OG Dunzweiler am Um-
welttag der Verbandsgemeinde Oberes Glantal beteiligt,
allerdings fanden sich in diesem Jahr nicht so viele Helfer
am Waldfestplatz ein. Nach kurzer Einweisung um 09:30
Uhr wurden 3 Sammelgruppen gebildet. Gesammelt wur-
de von der Waldziegelhütte bis zum Bamberg (L356), teil-
weise sogar zur saarländischen Grenze und auf der (K4)
bis vor Schmittweiler. Es ist unglaublich, was Umweltsün

der alles in der freien Natur entsorgen
(Bauschutt, Plastikeimer, Stahlfelgen,
Drahtgeflecht, Stacheldraht, Autoreifen,
Wäschekörbe, verpackte Lebensmittel,
Bier-, Sekt- und Schnapsflaschen, Plastik-
tüten, Folien, Zigarettenschachteln, Tüten
und Becher von Fast-Food-Ketten, Staub-
sauger und Styropor. Der eingesammelte

Müll wurde in einem von der Verbandsgemeinde bereitgestellten Container entsorgt.
Nach der Sammelaktion traf man sich gegen 13:00 Uhr wieder am Waldfestplatz. Dort
hatte der Bürgermeister einen Imbiss und Getränke bereitgestellt. Nachdem sich jeder
stärken konnte, wurde der Umwelttag beendet. Die Gemeindevertretung bedankt sich
bei den 5 Ratsmitgliedern, unserem Gemeindearbeiter, unserem Jagdpächter und den
beiden Muttis mit Ihren Kindern für die tatkräftige Unterstützung bei der Sammelaktion.

Glan-Münchweiler

Einwohnerversammlung
„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Das Land Rheinland-Pfalz hat mit Gesetz vom 5. Mai 2020 die grundsätzlich flächende-
ckende Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages beschlossen. Alle
Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz müssen, sofern noch nicht geschehen, die
Beitragserhebung bis 31.12.2023 umstellen. Unser Ortsgemeinderat hat sich seit Ende
2020 mehrfach mit dieser Thematik beschäftigt, da trotz der Pflicht zur Einführung ver-
schiedene Entscheidungen vor Ort zu treffen waren. Wir möchten nun kurzfristig die er-
forderliche Satzung genehmigen. Da diese Thema alle Grundstückseigentümer in Glan-
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Münchweiler auch finanziell betrifft, möchten wir Sie aber vorab in einer Einwohnerver-
sammlung über die nächsten Schritte, und über Schonfristen, die Art der Beitragserhe-
bung und vieles mehr informieren.
Dazu möchten wir Sie einladen zu einer Versammlung am Mittwoch, 03.11.2021 um
19,00 Uhr in der Aula der Glantalschule in Glan-Münchweiler Herr C. Agne, unser Exper-
te von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, wird Sie in seinem Vortrag mit der Thema-
tik vertraut machen und Ihre Fragen gerne beantworten.
Bitte beachten Sie die geltenden Corona-Bestimmungen und Hygiene-Empfehlungen.
Nach heutigem Stand wird ein Kontakterfassung und das Tragen der Maske, sofern das
Abstandsgebot wegen der Anzahl der Teilnehmer in der Aula nicht eingehalten werden
kann, erforderlich sein.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und eine rege Beteiligung.
Karl-Michael Grimm und die Mitglieder des Ortsgemeinderates

Gries

Neues aus der Kita Gries
Herrichten eines Wiesengrundstücks als Naturspielgelände

Am Samstag den 09.10.2021 trafen sich viele Mamas, Papas und
Opas um das uns zur Verfügung gestellte Wiesengrundstück un-
terhalb der Bahnhofstraße für die Kinder herzurichten. Dank
Herrn Eberhard (GaLa Bau Eberhard), der das Grundstück schon
einen Tag zuvor mit dem Bagger vorbereitet hatte, konnten die
weiteren Helfer sogar schon Rasensamen einsäen. Zur Stärkung
brachten wir den Arbeiter:innen Fleischkäsebrötchen und Ge-
tränke. Im Namen der Kinder möchten wir uns bei den fleißigen
Helfer:innen herzlich für das Engagement bedanken!

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gries
für die Haushaltsjahre 2021 / 2022 vom 18.10.2021
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fas-
sung vom 31.Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 17.
Dezember 2020 (GVBl. S. 728), folgende Haushaltssatzung am 29.07.2021 beschlos-
sen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom
15.10.2021 hiermit bekannt gemacht wird.

§1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2021 2022

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.228.050Euro 1.291.800 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.313.200 Euro 1.406.650 Euro
der Jahresfehlbetrag auf -85.150 Euro -114.850 Euro

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf -45.400 Euro -79.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 285.500 Euro 522.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 903.500 Euro 987.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus  Investitionstätigkeit auf -618.000 Euro -465.000 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit auf 618.000 Euro 465.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit auf 100.900 Euro 105.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 517.100 Euro 359.800 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands
im Haushaltsjahr auf -146.300 Euro -184.850 Euro.

§2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
  2021 2022

zinslose Kredite auf 0 Euro 0 Euro
verzinste Kredite auf 618.000 Euro 465.000 Euro
zusammen auf 618.000 Euro 465.000 Euro.

§3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2021 2022

- Grundsteuer A auf 310 v.H. 310 v.H.
- Grundsteuer B auf 400 v.H. 400 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H. 380 v.H.

§5 Beiträge
2021 2022

Der Beitragssatz für Beiträge für die Investitions-
aufwendungen und die Unterhaltungskosten
der Feld- und Waldwege werden festgesetzt auf 18,00 €/ha 18,00 €/ha

§6 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 199.651,37 €. Unter Zugrundele-
gung der im Haushaltsplan eingeplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2018-
2022 (-422.705 €) beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum
31.12.2022 insgesamt rund -223.050 €.

§7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß
§100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 Euro überschritten sind.

Gries, den 18.10.2021
gez. Klein,Ortsbürgermeister

Hinweise:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.11.2021 bis 12.11.2021 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübel-
berg, Zimmer Nr. S 1 -5.08 öffentlich aus.
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr ,
donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr, reitags von 8.30 – 12.00
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 18.10.2021
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Rudolph, Beigeordneter

Henschtal

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 09.11.2021, um 20:00 Uhr, findet im Saal der Henschtalhalle,
Hauptstraße 20, 66909 Henschtal eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsge-
meinde Henschtal statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 10 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gemäß § 97 I GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltplan
2. Kindergarten
3. Rad- und Feldwegausbau Brücken-Steinbach am Glan-Henschtal

Auftragsvergabe
4. Änderung der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Oberes Glantal
5. Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal und Austritt der OG Matzenbach -

Revierabgrenzungsverfahren
6. Friedhofsangelegenheiten - Neufassung der Friedhofssatzung und Friedhofs-

gebührensatzung
7. Grundstücksangelegenheiten;

Nutzungsvereinbarung Wasserturm auf dem Sangerhof
8. Nachwahl eines Mitgliedes für den Feldwegeausschuss
9. Informationen/Sonstiges
nicht öffentlich
10. Personalangelegenheiten

Henschtal, den 20. Oktober 2021
gez. Roger Decklar, Ortsbürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 04.11.2021, um 19:00 Uhr, findet im Saal der Henschtalhalle,
Hauptstraße 20, 66909 Henschtal eine Sitzung des gem. Kindergartenausschusses
der Ortsgemeinden Steinbach am Glan und Henschtal der Ortsgemeinde Steinbach
am Glan statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.                  RLT-Anlagen für die Kita
2.                  Kostenaufteilung des Gebäudes
3.                  Informationen

Steinbach am Glan, den 20. Oktober 2021
gez. Jörg Fehrentz, Ortsbürgermeister
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Herschweiler-Pettersheim

Das Friedhofsamt informiert über ordnungsgemäß zu
entsorgenden Müll:
Die Nutzungsberechtigten der Grabstätten auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Her-
schweiler-Pettersheim werden dringend gebeten, den bei der Grabpflege entstehenden
Müll ordnungsgemäß zu trennen und zu entsorgen. Der nicht pflanzliche/organische
Müll soll bitte in den ebenfalls bereitgestellten Restmüllbehälter entsorgt werden.
Leider kommt es immer häufiger vor, dass die Nutzungsberechtigten keine Trennung
vornehmen und die Ortsgemeinde deswegen Mehrarbeit bei der Entsorgung leisten
müssen. Wir bitten Sie, Ihrer Ortsgemeinde und der Umwelt zuliebe, eine Trennung bei
der Müllentsorgung vorzunehmen.
Vielen Dank!
Ihre Friedhofsverwaltung

Winterzeit Grünschnittsammelstelle
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
witterungsbedingt ist über die Winterzeit die Grünschnittsammelstelle der Gemeinde Her-
schweiler-Pettersheim vom 01.11.2021 bis voraussichtlich zum 02.03.2022 geschlos-
sen. Die Grünschnittstellen in Ohmbach und Langenbach stehen Ihnen unverändert zur
Verfügung. Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Homepage des Landkreis Kusel.

Hüffler

LandFrauen Hüffler
Am 10.11.2021 um 19:30 Uhr findet der Kochkurs „Kartoffelküche - gesund, modern
und abwechslungsreich“ im Jugendraum des DGH statt. Pandemiebedingt gilt die 3G-
Regel. Bitte bringt den Nachweis mit.

Langenbach

Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Langenbach
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Der Ortsgemeinderat Langenbach hat in seiner Sitzung vom 29.09.2021 die Satzung
über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungs-
planes „Auf der Platte“ beschlossen, die hiermit gem. § 16 Abs. 2 BauGB bekannt ge-
macht wird.
Diese Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung vom 16.10.2021.
Die Satzung über die Veränderungssperre liegt ab sofort bei der Verbandsgemeindever-
waltung Oberes Glantal, Gebäude Waldmohr, Rathausstr. 14, Zimmer Nr. W1-2.04, auf
unbegrenzte Zeit zur Einsichtnahme aus. Jedermann hat das Recht, während der allge-
meinen Dienststunden Einsicht zu nehmen und über den Inhalt Auskunft zu verlangen.
Mit der Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.

Satzung
über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des aufzustellenden

Bebauungsplanes „Auf der Platte“ Ortsgemeinde Langenbach

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für das Land Rheinland-Pfalz in der Fassung
vom 31. Januar 1994 (GemO) und der §§ 14 und 16 Baugesetzbuch in der Fassung vom
23. September 2004 (BauGB) in den jeweils gültigen Fassungen wird diese Satzung er-
lassen.

§ 1 Sinn und Zweck
Die Satzung dient dem Zweck, die Planungen für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Auf der Platte“ Ortsgemeinde Langenbach, zu sichern.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Satzung ist identisch mit dem Geltungsbereich für den aufzu-
stellenden Bebauungsplan „Auf der Platte“ Ortsgemeinde Langenbach und kann dem in
Anlage 1 abgedruckten Lageplan entnommen werden.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieser Satzung dürfen
Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4 Ausnahmen
Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über eine Ausnahme
trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt
worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Verän-
derungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht
berührt

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ausfertigung:
Langenbach, den 30.09.2021
gez. Schneider, Ortsbürgermeister

Die Satzung über die Veränderungssperre liegt ab sofort bei der Verbandsgemeindever-
waltung Oberes Glantal, Gebäude Waldmohr, Rathausstr. 14, Zimmer Nr. W1-2.04, auf
unbegrenzte Zeit zur Einsichtnahme aus. Jedermann hat das Recht, während der allge-
meinen Dienststunden Einsicht zu nehmen und über den Inhalt Auskunft zu verlangen.
Mit der Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.
Unbeachtlich werden
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach §
214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Langenbach, den 30.10.2021
gez. Schneider, Ortsbürgermeister
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Die genaue Abgrenzung des Planbereichs kann dem Lageplan entnommen werden

Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a VwVfG auch auf der Homepage der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal unter https://www.vgog.de/vg_oberes_glantal/Aktuel-
les/%C3%96ffentliche%20Bekanntmachungen/Langenbach/ veröffentlicht.

Bekanntmachung
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenbach für
das Haushaltsjahr 2022 liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübel-
berg, Zimmer Nr. S1-5.07 bis zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat zur Ein-
sichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Langenbach haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge zum Ent-
wurf der Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Jahr
2022 einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich bei der Verbandsgemeindever-
waltung einzureichen.

Matzenbach

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 02.11.2021, um 19:30 Uhr, findet im Saal des Dorfgemeinschafts-
hauses, Neunkircher Straße 11, 66909 Matzenbach eine Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses der Ortsgemeinde Matzenbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 1 und 2 – öffentlich.

Tagesordnung:
nicht öffentlich
1. Belegprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018
2. Belegprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019
öffentlich
3. Beratung und Beschlussempfehlung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018

Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2018 der Ortsgemeinde Matzenbach sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters
und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Matzenbach und der Verbands-
gemeinde

4.  Beratung und Beschlussempfehlung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019
Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2019 der Ortsgemeinde Matzenbach sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters
und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Matzenbach und der Verbands-
gemeinde

Matzenbach, den 19. Oktober 2021
gez. Matthias Göttel
Vorsitzender

Verkehrsraumeinschränkungen im Gebiet
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Verschiebung des Baubeginns um ca. 14 Tage!
Ort, Straße: Matzenbach, Eisenbacher Straße zwischen Hausnummer 2 und 10
Art der Sperrung: Vollständige Sperrung des Gesamtverkehrs
Ursprünglicher Zeitraum: 18.10.2021 bis voraussichtlich 22.12.2021
Neuer Zeitraum: voraussichtlich 08.11.2021 bis Mitte Januar 2022
In der Zeit vom 08.11.2021 bis ca. Mitte Januar 2022 wird die Eisenbacher Straße zwi-
schen Hausnummer 2 und 10 in Matzenbach wegen Neubau einer Pumpstation vollstän-
dig gesperrt. Der Gehweg für Fußgänger bleibt jedoch frei und ist jederzeit passierbar.
Die offizielle Umleitungsstrecke erfolgt über Gimsbach sowie Theisbergstegen und Go-
delhausen und wird ausgeschildert.
Bei Rückfragen steht Ihnen die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal unter 06373/ 504-231 gerne zur Verfügung.

Ohmbach

Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofshalle auf dem Bergfriedhof
Liebe Bürgerinnen und Bürger, voraussichtlich im September 2021 werden die umfang-
reichen Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofshalle auf dem Bergfriedhof beginnen.
Die Arbeiten werden wohl bis mindestens November 2021 andauern, in dieser Zeit kann
die Friedhofshalle leider nicht genutzt werden. Alternativ kann auf die Nachbargemein-
den ausgewichen werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Kauf, Ortsbürgermeister

Wenn Häuser erzählen könnten
… von dem, was sie gesehen und erlebt haben und von ihren Bewohnern. Interessante
Geschichten rund um alte Ohmbacher Häuser werden am Donnerstag, den 04. Novem-
ber im „Verzählches mit Kaffe un Kuche“ erzählt. Sicher weiß der ein oder andere noch
eine interessante Begebenheit, die nicht in Vergessenheit geraten darf. Eine herzliche
Einladung an alle, ab 15 Uhr in der Unnerkerch diesen Geschichten zu lauschen oder
zum besten zu geben.

Quirnbach

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Quirnbach hat in seiner Sitzung am 23.09.2021 folgende Be-
schlüsse gefasst:

nicht öffentlich
Vertragsangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat beschließt zustimmend in Vertragsangelegenheiten.
öffentlich

Bebauungsplan Solarpark A62 Oberes Glantal, Teilbereich Quirnbach
Aufstellungsbeschluss

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Quirnbach beschließt in öffentlicher Sitzung am
gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderun-
gen, die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark
A62 Oberes Glantal, Teilbereich Quirnbach“.

Integriertes Quartierskonzept;
Beratung und Beschlussfassung über den Abschlussbericht und
den Maßnahmenkatalog

Der Ortsgemeinderat Quirnbach nimmt den Abschlussbericht und den Maßnahmenka-
talog zum Integrierten Quartierskonzept der Ortsgemeinde Quirnbach/Pfalz zur Kennt-
nis und beschließt deren Annahme.
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BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 04.11.2021, um 20:00 Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses,
Hauptstraße 5, 66909 Quirnbach/Pfalz eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Quirnbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 6 und 7 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde
        (Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
        Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem

Bereich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge
unterbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebe-
ten, die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Orts-
bürgermeisterin Stefanie Körbel einzureichen.)

2. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019
Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses
2019 der ORtsgemeinde Quirnbach sowie Entlastung der Ortsbürgermeisterin
und der Beigeordneten der Ortsgemeinde Quirnbach und der Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichts
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
d) Beschlussfassung über die Entlastungserteilung

3. Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal und Austritt der OG Matzenbach -
Revierabgrenzungsverfahren

4. Anregungen und Ergebnisse Bürgerabende
5. Informationen
nicht öffentlich
6. Grundstücksangelegenheiten
7.  Informationen

Quirnbach, den 21. Oktober 2021
In Vertretung: gez. Ulrike Becker, 1. Beigeordnete

Rehweiler

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 02.11.2021, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Gemeinschaftshau-
ses, Glanstraße 17, 66907 Rehweiler eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Orts-
gemeinde Rehweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Mit der Energieversorgung Mehrwert für die Gemeinde schaffen - Infoveran-

staltung zum Thema Nahwärme und Quartierskonzepte in Rehweiler
2. Änderung der Eigentumsverhältnisse im Rahmenvertrag zur Straßenbeleuch-

tung für gemeindeeigene Anlagen
3. Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB
4. Angebot zum Vertrag über die Errichtung und den Betrieb eines Hausan-

schlusses zu Telekommunikationszwecken
5. Informationen
nicht öffentlich
6. Informationen

Rehweiler, den 20. Oktober 2021
gez. Frank Scholz, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. § 35 Abs. 1 GemO auf-
grund einer gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen des Gemeinwohls oder wegen
schutzwürdiger Interessen Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus
Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Um die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleis-
ten zu können, ist die Besucherzahl daher begrenzt.

Schönenberg-Kübelberg

Wohnungssuche
Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg sucht für eine alleinstehende Person
eine Wohnung, da die z.Zt. gemietete Wohnung sich in einem Anwesen befindet, das
im nächsten Jahr abgerissen werden soll. Die Wohnung sollte ca. 50 qm haben und
die Kaltmiete in Höhe von ca. 250,00 € nicht überschreiten.
Am Günstigsten für die Mieterin wäre eine ebenerdige Lage in der Nähe einer Bushal-
testelle. Die Mieterin ist berufstätig.
Angebote senden Sie bitte an die
Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, Rathausstr. 8, 66901
SK, Ortsbürgermeister Thomas Wolf,
oder per E-Mail an: t.wolf@schoenenberg-kuebelberg.de.

Kultur- und Heimatverein Sand e.V.
KuH-l unterwegs: Große Resonanz bei erster Wildkräuterwanderung des Kultur- und
Heimatverein Sand

Große Resonanz bei der ersten Wildkräuterwan-
derung des KuH: Rund 30 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erfreuten sich an der Exkursion ent-
lang der Wiesen des Ziegelbergs. Unter der fach-
kundigen Leitung durch die Wildkräuter-Expertin
Vanessa Zürrlein aus Kirrweiler lernten die Teil-
nehmer*innen dabei auf einem kleinen Spazier-
gang unsere vielfältigen, heimischen Herbst-
Wildkräuter am Wegesrand detailliert kennen.

Während des herbstlichen Spaziergangs wurden nicht nur Inhaltsstoffe, Heilwirkungen
und Anwendungen besprochen, sondern auch die Sagen, Botanik und kulinarischen
Werte der Pflanzen kamen nicht zu kurz. Wegen der großen Nachfrage will der KuH im
Frühjahr eine erneute Wanderung mit Vanessa Zürrlein anbieten.

Rückblick zum „Tag der Vereine“: Volksbank Glan-Münchweiler förderte Mitmach-Heft
Das im Rahmen des „Tages der Vereine“ vom Kultur-
und Heimatverein Sand e.V. (KuH) publizierte Mit-
mach-Heft mit vielen Trainingsangeboten, Trai-
ningszeiten und Ansprechpartnern der örtlichen
Vereine wurde großzügig von der Volksbank Glan-
Münchweiler finanziell gefördert und unterstützt.
Mit 1.750,- Euro förderte die VoBa dabei die Druck-
und Gestaltungskosten der Broschüre. Thorsten Bi-
schoff. 1. Vorsitzender des KuH: „Das Miteinander
der Vereine stand bei unserem Aktionstag am 19.

September am Ohmbachsee im Mittelpunkt. Mit den Vor-Ort-Präsentation konnten die
Vereine bei den Kindern und Jugendlichen unmittelbar für ihr Angebot werben. Mindes-
tens ebenso wichtig ist aber auch die Nachhaltigkeit unserer Aktionsidee. Dafür ist das
Mitmach-Heft der richtige Baustein. In der Broschüre finden sich nicht nur die Trainings-
angebote der örtlichen Vereine, sondern gleich auch die richtigen Ansprechpartner, Trai-
ningsorte und Trainingstage. So können die Kinder und Jugendlichen in aller Ruhe für sich
das passende lokale Sportangebot finden. Gerade wenn es um die Gemeinschaft und die
nachhaltige Förderung von Angeboten für Kinder & Jugendliche geht, ist die Volksbank
Glan-Münchweiler immer wieder ein wertvoller Partner in unserer Region.“ Die Broschüre
gibt als DOWNLOAD unter www.kuh-sand.de/tdv, direkt bei den teilnehmenden Vereinen
oder vor Ort bei der Volksbank-Filiale in Schönenberg (Sander Straße 28).

Landfrauen Ortsverein Schönenberg-Kübelberg
Wir, das Team der Vorstandschaft, möchten uns hiermit ganz herzlich bei allen bedan-
ken, die für den „Tag der Vereine“ am 17.09.21 am Ohmbachsee Muffins gebacken ha-
ben und auch bei allen, die uns mit ihrer Arbeitskraft an unserem Stand unterstützt ha-
ben, so dass wir für den Verkauf von Muffins und Kaffee 440,- Euro einnehmen konnten.
Das Geld wurde dem KuH-Verein für die gemeinsame Spendenkasse zu Gunsten der
Hochwasseropfer zur Verfügung gestellt. Zu guter Letzt möchten wir uns noch beim KuH-
Verein für die tolle und reibungslose Organisation bedanken.
Die Vorstandschaft

Projekte für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre
Dienstag, 09. November: Fitness für Kids & Teens
Treffpunkt bei TTC Sand, Vereinshaus auf dem Ziegelberg,
16.30 – 18.00 Uhr, Jugendzentrum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
Ansprechpartner im JUZ: Frau Schmidt, Saarbrückerstr. 121
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Achtung: für alle Projekte gilt eine Anmeldepflicht
Anmeldung: im JUZ Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitags von 15:00 bis 19:00 Uhr
(evtl. Anrufbeantworter, bitte sprechen Sie auf das Band, wir rufen zurück)
Tel: 06373/892915, Mail: juz@schoenenberg-kuebelberg.de
Träger: OG Schönenberg-Kübelberg
Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf und
Beigeordneter Harald Schöfer

Steinbach

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 04.11.2021, um 19:00 Uhr, findet im Saal der Henschtalhalle,
Hauptstraße 20, 66909 Henschtal eine Sitzung des gem. Kindergartenausschusses
der Ortsgemeinden Steinbach am Glan und Henschtal der Ortsgemeinde Steinbach
am Glan statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.                  RLT-Anlagen für die Kita
2.                  Kostenaufteilung des Gebäudes
3.                  Informationen

Steinbach am Glan, den 20. Oktober 2021
gez. Jörg Fehrentz, Ortsbürgermeister

Waldmohr

Stellenausschreibung

Die Stadt Waldmohr sucht ab sofort eine/n

Erzieher/in (m/w/d)

für unsere 5gruppige Kindertagesstätte „Die Bremer Stadtmusikanten“, Badstr. 1a,
66914 Waldmohr. Es handelt sich um eine bis mindestens 30.04.2022 befristete
Vertretungsstelle. Stellenkonstellationen von Teilzeit bis zur Vollzeit sind möglich.
Wir wünschen uns:
 motivierte und zuverlässige Fachkräfte mit erfolgreich abgeschlossener Aus-

bildung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung
 soziale Kompetenz, Freude und Engagement bei der pädagogischen Arbeit
 einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit den Kindern
 Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
 die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu reagieren und

ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu leisten
 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen sowie zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 10.11.2021 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Pfreundtner (Tel.
06373-6210) gerne zur Verfügung.
Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, 13.10.2021                                                                        
Gez. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

Pfälzerwald-Verein e.V
Mitgliederversammlung am 27. November, 15 Uhr im Bürgerhaus Waldmohr.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Auflösung des Vereins
3. Wahl eines Liquidators
4. Verwendung des Vereinsvermögens
Zur Information: Die Jahreshauptversammlung 2020/21 fand am 16. Oktober 2021 im
Bürgerhaus Waldmohr statt. Anwesend waren nur 14 Mitglieder. Nach einstimmiger Ent-
lastung trat die Vorstandschaft zurück. Es fand sich kein Mitglied das den Vorsitz über-
nehmen wollte. Somit ist die bisherige Vorstandschaft kommissarisch im Amt.

Bekanntmachung
Vollzug des Bundesjagdgesetzes (BJG)
Die Jagdgenossenschaft Waldmohr hält am Mittwoch, 24.11.2021, um 19.00 Uhr, im
Festsaal des Bürgerhaus, Saarpfalzstraße 12 in 66914 Waldmohr, eine Versammlung
der Jagdgenossen ab, zu der hiermit eingeladen wird.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht
2. Kassenbericht für das Jahr 2019
3. Kassenbericht für das Jahr 2020
4. Entlastung des Vorstandes
5. Entscheidung über die Verlängerung des bestehenden Jagdpachtvertrages
6. Verschiedenes
Das Grundflächenverzeichnis, aus dem sich das Stimmrecht ableitet, liegt bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Zimmer 2-2.10 in Schönenberg, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme aus. Zur Stimmabgabe sind
nur die im Grundflächenverzeichnis aufgeführten Grundstückseigentümer berech-
tigt. Sie können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
Auf Grund der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz bitten
wir Sie Ihre Teilnahme an Jagdgenossenschaftsversammlung telefonisch unter
06373/504-160 anzumelden. Der Jagdvorstand wird dahingehend die räumliche
Sitzverteilung gestalten.
Es wird darum gebeten einen Genesungs- oder  Impfnachweis oder gültige Negativ-
testbescheinigung mitzubringen.
Bitte beachten Sie, dass innerhalb des Gebäudes bis zur Ihrem Sitzplatz ein Mund-
schutz zu tragen ist.

gez.: Dr. Jürgen Schneider, Jagdvorsteher

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
31.10.2021 (Reformationstag), 9.00 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler (Anwen-
dung von 2G+ Regel: Bitte entsprechenden Nachweis (Impfung, Negativtest) nicht ver-
gessen! Mund-Nasenschutz [FFP2, KN95, OP-Maske] darf am Sitzplatz abgenommen
werden, Kontakdaten werden vor Eintritt aufgenommen)
31.10.2021 (Reformationstag), 10.10 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler (Anwendung
von 2G+ Regel: Bitte entsprechenden Nachweis (Impfung, Negativtest) nicht vergessen!
Mund-Nasenschutz [FFP2, KN95, OP-Maske] darf am Sitzplatz abgenommen werden,
Kontakdaten werden vor Eintritt aufgenommen)
Veranstaltungen: 03.11.2021, 15.00 Uhr - 17.00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Glan-
Münchweiler, Herbstnachmittag der Frauenkreise I + II Glan-Münchweiler. Ein Transfer
mit dem Bürgerbus der VG Oberes Glantal ist möglich: Anmeldung bitte telefonisch im
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler (Tel. 06383-470) bis zum 31.10.2021 (auch über den
Anrufbeantworter). 04.11.2021, 15.30 Uhr - 17.00 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschwei-
ler, Konfizeit der Präparandengruppe
Ausblick: 06.11.2021, 18.30 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler, zentraler themati-
scher Abendgottesdienst mit der Konfirmandengruppe
Kontakt: Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler, Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470 Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
30.10. 18:30 Uhr
Dunzweiler
30.10. 17:00 Uhr
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
31.10. 10:00 Uhr Gottesdienst am Reformationstag mit anschließendem Kirchenkaffee
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags und freitags 14:00 bis 18:00 Uhr, Saarpfalzstraße
16a, 66914 Waldmohr, Tel.: 06373/9312

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 29. Oktober 2021
19.30 Uhr Abendmahlsfeier
Sonntag, 31. Oktober 2021 - Reformationstag
10 Uhr Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 5. November 2021
19.30 Uhr Abendmahlsfeier
Sonntag, 07. November 2021
10 Uhr Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim
Info: Vor Beginn der Gottesdienste erfragen wir den Immunisierungsstatus. Jeder darf
mitfeiern. Die Anzahl der Nicht-Immunisierten bestimmt, ob wir während der Feier die
Maske abnehmen dürfen oder weiterhin tragen müssen.
Kindergottesdienst: Informationen über Überraschungspost und Video-Info über What-
sApp bei Bernadette 017 12 83 75 86 oder Laura 015 75 15 18 68 2
Schutzbestimmungen beachten: Auf dem Kirchengelände und im Kirchenraum gilt
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Mund- und Nasenschutz (Medizinische Masken oder FFP2, KN95, N95). Am Sitzplatz
kann der Mund-Nasenschutz abgenommen werden. Die Sitzplätze  sind den Schutzbe-
stimmungen gemäß gekennzeichnet.
Kontakte: Pfarramt Herschweiler-Pettersheim, Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de, www.kirche-hp.de, https://www.facebook.com/KircheHP

Weihnachten im Schuhkarton
Zum 26. Mal lädt die christliche Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zum Mitmachen
ein. Das Prinzip: Spender füllen weihnachtlich gestaltete Päckchen mit Geschenken für
bedürftige Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahre. Empfohlen wird eine Mischung aus Klei-
dung, Spielsachen, Schulmaterialien und Süßigkeiten. Die Geschenkkartons aus dem

deutschsprachigen Raum werden an Kinder in Bulgarien,
Georgien, Lettland Rumänien und der Ukraine verteilt. Im ver-
gangenen Jahr wurden über 8,5 Mill. Mädchen und Jungen in
über 100 Ländern beschenkt. „Gerade in Zeiten der aktuellen
Krisen wollen wir jetzt erst recht Kindern Hoffnung schen-
ken“, sagt „Weihnachten in Schuhkarton-Leiter Rainer Saga.“
Informationsblätter zu der Aktion liegen in der Tigerapothe-
ke, in der Volksbank, in den Kindergärten, in der Praxis für
Physiotherapie Fuchs, in der Reismühle, bei der Fa. Kurz und
unseren Kirchen- und Gottesdiensträumen in allen vier Orten
aus. Die Päckchen können Sie in dem Zeitraum vom 08.11 bis
15.11. bei folgender Adresse abgeben: Margot und Hans Jür-

gen von Blohn, Herschweiler-Pettersheim, Bockhofstrasse 58, Tel: 06384/6431

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Liebe Gemeindeglieder, die Aktivitäten in unserer Kirchengemeinde sind aufgrund der
Fürsorge füreinander weiterhin eingeschränkt. Wir halten uns an die jeweils geltenden
Auflagen und sind froh, dass wir wenigstens Gottesdienste feiern können.
Sonntag, 31.10.2021
10:00 Uhr       Gottesdienst zum Reformationstag in Miesau
Dienstag, 2.11.2021
16:00 Uhr       Konfirmandenstunde im Gemeindesaal
19:00 Uhr       Gemeinsame Presbytersitzung in Miesau
Sonntag, 7.11.2021
10:00 Uhr      Gottesdienst in Gries
Öffnungszeiten: Pfarrerin Ute Stoll-Rummel ist immer zu sprechen oder per mail zu errei-
chen. Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr
geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352, https://pfarramt-miesau.de
eMail: prot.pfarramt.miesau@t-online.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 31.10.
10.00 Uhr Gottesdienst
Donnerstag, 04.11.
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung
Sonntag, 07.11.
10.00 Uhr Gottesdienst
Bitte beachten Sie weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln.
Bitte tragen Sie, sobald Sie die Kirche betreten, eine FFP2- oder medizinische Maske.
Diese Maske muss während dem Gemeindegesang im Gottesdienst getragen werden.
Bitte halten Sie sich weiterhin an die Hygiene- und Abstandsregeln. Unsere Bürozeiten
sind dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr sowie donnerstags von 15.30 –
17.00 Uhr, Telefon: 06373-3256, E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de. Im
dringenden Notfall wenden Sie sich bitte an das Prot. Pfarramt Miesau, Tel. 06372-1456.

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 30. Oktober
18.00 Uhr Vorabendmesse Glan-Münchweiler
Sonntag 31. Oktober
9.00 Uhr Sonntagsmesse Nanzdietschweiler
10.30 Uhr Sonntagsmesse Rammelsbach
10.30 Uhr Sonntagsmesse Reichenbach-Steegen
18.00 Uhr Rosenkranzandacht Nanzdietschweiler
Anmeldung bis Freitag 29. Oktober um 12 Uhr im Pfarrbüro Kusel möglich!
Montag 1. November
09.00 Uhr Festtagsmesse Hoof
10.30 Uhr Festtagsmesse Nanzdietschweiler
10.30 Uhr Festtagsmesse Rammelsbach
15.00 Uhr Gottesdienst Glan-Münchweiler

für die Verstorbenen der Pfarrei
Dienstag 2. November
17.30 Uhr Allerseelenmesse Nanzdietschweiler
Mittwoch 3. November
17.30 Uhr Festtagsmesse z. Patrozinium Glan-Münchweiler
Donnerstag 4. November
17.30 Uhr Werktagsmesse Glan-Münchweiler
Freitag 5. November
17.30 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler
Wir bitten um Beachtung: Alle Gottesdienstteilnehmenden brauchen eine Gesichts-
maske (OP-Maske oder FFP2). Wenn Sie einen Gottesdienst an Sonn-oder Feiertagen be-
suchen möchten, bitten wir Sie sich vorher anzumelden. Sie können sich bis Freitagmit-
tag 12 Uhr telefonisch im Pfarrbüro in Kusel anmelden (Telefon: 06381/437170). Bis
Freitagmorgen können Sie aber auch auf den Anrufbeantworter sprechen oder sich per
Mail anmelden (pfarramt@heiliger-remigius.de). Bitte nennen Sie Name, Adresse und
Telefonnummer sowie ggfs. die Zahl der Personen, die mit Ihnen kommen. Bei den Werk-
tagsmessen ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Von allen Teilnehmenden müs-
sen aber Name, Adresse und Telefonnummer erfasst werden. Die erfassten Daten wer-
den für mindestens drei Wochen aufbewahrt und ausschließlich im Bedarfsfall der Kon-
taktrückverfolgung an die staatlichen Behörden weitergegeben.
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius, Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel, Kontakt: Tel:
06381/43717-0, Fax: 06381/43717-99, Homepage: Pfarrei-Kusel.de, Email: Pfarr-
amt.Kusel@Bistum-Speyer.de, Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag von
9.00 bis 12.00 Uhr, Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Roland Spiegel, Gemeindereferent Mi-
chael Huber

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 29. Oktober:
18.30 Uhr        Schmittweiler             Messfeier
Samstag, 30. Oktober:
18.30 Uhr        Breitenbach                Messfeier am Vorabend
Sonntag, 31. Oktober:
10.30 Uhr        Kübelberg                   Messfeier
Montag, 01. November: Allerheiligen
9.00 Uhr          Dunzweiler Messfeier zu Allerheiligen mit anschl. Totengedenken
10.30 Uhr        Kübelberg Messfeier zu Allerheiligen
10.30 Uhr        Waldmohr Messfeier zu Allerheiligen mit anschl. Totengedenken
14.30 Uhr        Sand Totengedenkfeier
Dienstag, 02. November: Allerseelen
18.30 Uhr        Brücken Messfeier zu Allerseelen mit Totengedenken
18.30 Uhr        Breitenbach  Messfeier zu Allerseelen mit Totengedenken
Mittwoch, 03. November:
8.30 Uhr          Kübelberg Messfeier im Haus St. Valentin
Donnerstag, 04. November:
18.30 Uhr        Waldmohr  Messfeier
Samstag, 06. November:
17.00 Uhr        Elschbach Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Brücken Messfeier am Vorabend
Sonntag, 07. November:
9.00 Uhr          Breitenbach Messfeier
10.30 Uhr        Sand Messfeier
17.00 Uhr        Waldmohr  Vesper für Verstorbene
Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten im Pfarrbüro (06373/3720) ist weiterhin erfor-
derlich. Kommen Sie bitte ca. 20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes, bringen Sie ihr
eigenes Gotteslob mit. Alle Gottesdienstteilnehmer müssen eine medizinische Maske
(OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 tragen. Aufgrund der
Corona-Zahlen kann es zu kurzfristigen Verschärfungen oder Veränderungen von Hygie-
neregeln kommen oder zur Absage geplanter Gottesdienste. Alle Informationen sind im-
mer kurzfristig auf unserer Homepage veröffentlicht. Bei Rückfragen können Sie sich
gerne im Pfarrbüro melden.
Hinweis zur Kirche St. Valentin, Kübelberg: Die Pfarrkirche St. Valentin in Kübelberg hat
erhebliche Bauschäden. Daher ist aus Gründen der größtmöglichen Vorsorge für die Be-
sucherinnen und Besucher der Kirche die Schließung der Kirche in Kübelberg geplant.
Der letzte Gottesdienst vor der Schließung findet an Allerheiligen statt. In einer Sitzung
des Pfarreirates wurde der Hauptgottesdienststandort während der Schließung der Kir-
che in Kübelberg nach Sand verlegt. Die Werktagsgottesdienste finden im Haus St. Va-
lentin in Kübelberg statt. Wer den Fahrdienst von Kübelberg nach Sand und zurück in
Anspruch nehmen möchte, meldet sich bitte im Pfarrbüro an.
Pfarrversammlung zur Neustrukturierung: Die Vorstellung der Planung zur Neustruktu-
rierung der Kirche wird am Samstag, den 06. November 2021 um 14.00 Uhr im Rahmen
einer Pfarrversammlung in der Valentinskirche stattfinden. Es gilt die 3G-Regel. Hierzu
sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro an.
So erreichen Sie uns: Pfarramt Hl. Christophorus, Kirchengasse 6, 66901 Schönen-
berg-Kübelberg, Tel: 06373/3720, E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bis-
tum-speyer.de, Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de. Öffnungszei-
ten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 16.00-
18.00 Uhr, das Pastoralteam: Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755, E-Mail: mi-
chael.kapolka@bistum-speyer.de, Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator, E-Mail:
robert.maszkowski@bistum-speyer.de, Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel.
06373/8290422 o. 0151/14879828, E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
31.10. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Jürgen Kizler
Tel. 06373/8290149 oder e-mail:m.pfaffcg@outlook.de
Unsere Gottesdienste sind auch weiterhin auf dem Youtube-kanal unter ec-gemein-
de.de abrufbar. „Die Gottesdienste finden je in Präsenz und Livestream bzw. Open Air
auf dem Gemeindegrundstück statt.“
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Weitere Infos: www.ec-gemeinde.de, Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 31.10.
Altenkirchen 10:00 Uhr Reformationsgottesdienst mit Abendmahl
Anmerkung: Bitte denken Sie beim Gottesdienstbesuch an die gängigen Hygieneregeln
(Maske, Abstand etc.).
Gemeindeveranstaltungen:
Dienstag, 02.11. Altenkirchen 10:00 – 11:00 Uhr Treffen Krabbelgruppe „Schnuller-
gang“, Im Jugendheim (UG), Altenkirchen 15:00 – 16:30 Uhr Treffen Kindergruppe im
Jugendheim (OG)
Mittwoch, 03.11.
Altenkirchen 15:00 – 16:30 Uhr Treffen Kindergruppe im Jugendheim (OG)
Donnerstag, 04.11.
Altenkirchen 19:00 – 20:30 Treffen Kirchenchor im Jugendheim
Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vilov, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de, Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

Schützenverein Hubertus e.V. Herschweiler-Pettersheim
Liebe Mitglieder, zum Jahreswechsel wünscht Euch die Vorstandschaft des Schützen-
vereins HUBERTUS Herschweiler-Pettersheim alles Gute und hofft auf eine weitere gute
Zusammenarbeit. Wir laden Euch hiermit zur Jahreshauptversammlung am  Sonn-
tag,den 07.11.2021 um 14:00 Uhr im Schützenhaus recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
      (Totenehrung )
2.  Berichte:
      a) 1. Vorsitzender
      b) Kassierer
      c) Sportleiter
3.) Bericht der Kassenprüfer
4.) Entlastung der Vorstandschaft
5.) Neuwahlen
6.) Wünsche und Anträge
Anträge müssen mindestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim 1. Vorsit-
zenden eingereicht werden.
Mit Schützengruß, Erhard Kuhn (1. Vorsitzender)

SG Krottelbach / Frohnhofen
ZUMBA-LUST statt CORONA-FRUST !!!
Nächster Zumbakurs startet am 3.November 2021

Die SG Krottelbach / Frohnhofen veranstaltet erneut einen Zumbakurs in
der Schulturnhalle in Altenkirchen. Es gelten die 3G Regeln. Natürlich
können wir auch vor Ort einen Schnelltest machen. Schwing deine Hüf-
ten zu Salsarhythmus und latainamerikanischer Musik. Tanz mit mir den
Coronafrust einfach weg! Ich bin Jeanine Ruth, ausgebildete Zumba-Trai-
nerin, aus Altenkirchen und mein Herz schlägt Zumba! Kursbeginn ist

am Mittwoch 3. November 2021 von 19 bis 20 Uhr. Der Kurs umfasst 8 Stunden ( letzte
Stunde 22.12.21 ). Dann wird es im neuen Jahr wieder weitergehen. Die Teilnehmerge-
bühr für Mitglieder ist für diese 8 Stunden kostenlos, für Nichtmitglieder beträgt sie 40€.
Wer Zumba nicht kennt darf jeder Zeit mal bei uns vorbeikommen. Ob jung oder alt, je-
der kann mitmachen. Anmeldung unter Jeanine Ruth 0176/22933455 oder
06386/4040403. Ich freu mich auf euer kommen!

SV Kübelberg
SV Kohlbachtal – SV Kübelberg 2-4 (0-3)
Die Heimmannschaft begann druckvoll, aber der SVK hielt gut dagegen. Nach einem un-
glücklichen Foulspiel kurz hinter der Mittelline musste M. Binder verletzt den Platz ver-
lassen und ein gut aufgelegter Ch. Drumm bekam schon früh seine Einsatzminuten
(12.). Kurze Zeit später wurde dem SVK nach Foulspiel an J. Balzer einer der klarsten Elfer
die es je geben kann zugesprochen und der gefoulte ließ sich die Chance nicht entgehen
und verwandelte zur 0-1 Führung (16.). Bei einem sichtlich beeindruckten Kohlbachtal
lief nun nicht mehr viel zusammen und der SVK erhöhte bis zur Pause durch 2 Tore von
Ch. Drumm auf 0-3. Beim 0-2 erlief er einen feinen Steilpass D. Cuccu“s und verwandelte
Eiskalt ins kurze Eck, beim 0-3 zwirbelte er den Ball fast von der Torausline ins lange
obere Toreck. Nach einer knackigen Halbzeitansprache des Heimcoachs, die 15 min.
lang bis in die Gästekabine zu hören war, rechnete man nun mit einem Sturmlauf der
Heimelf. Und ja man merkte, Kohlbachtal wollte es nochmal wissen. Aber jegliche An-
griffsversuche konnte von unserer Elf souverän wegverteidigt werden und man hatte sel-
ber die ein oder andere Konterchance. Trotzdem gelang dem Einheimischen SVK der An-
schlusstreffer im Anschluss an einen Eckball durch Steinacker (54.). Doch schon 2 min.
später nahm sich D. Aal, Innenverteidiger der Blau-Weißen, die Kugel und beförderte
das Spielgerät aus ca. 30m wie eine Bombe in den oberen rechten Winkel (56.) zum vor-
entscheidenden 1-4. Kurz vor dem Ende verkürzte der zuvor eingewechselte Leppard für
Kohlbachtal noch auf 2-4 (82.), was gleichzeitig auch der Endstand in einem packenden
Spiel bedeutete.
SV Kohlbachtal (Res.) – SV Kübelberg (Res.) 4-2 (2-1)
Im Spiel der Reserve musste sich unser SVK in einem guten Spiel Kohlbachtal geschla-
gen geben. Die 0-1 Führung durch M. Schäfer drehte die Heimelf bis zur Pause in eine 2-1
Führung. Den 2. Durchgang konnte Kohlbachtal ebenfalls mit 2-1 für sich entscheiden
und gewann somit verdient mit 4-2. Im 2. Durchgang verkürzte Ch. Kunz für Kübelberg

auf das zwischenzeitliche 3-2 (57.)
Nächste Spiele: So. 31.10.21 SV Kübelberg (Res.) – SG Theisbergstegen/Etschb. (Res.)
um 13:15 Uhr und im Anschluss ab 15 Uhr beide 1. Mannschaften

Niederlage in Herschweiler
SV Herschweiler-Pettersheim 1920 e.V. - SV Kohlbachtal 3:1 (1:0)
Für den SVK ging es nach dem guten Auftritt in Brücken sofort mit einem Derby weiter, wo man
beim SV H-P in die Rückrunde der neuen Saison startete. Auf dem indiskutablen Spielfeld
konnte keines der Teams gepflegten Fußball über mehr als 3 Stationen zeigen. Dennoch gin-
gen die Hausherren mit einer fulminanten Direktabnahme nach einem abgewehrten Ball mit
1:0 in Führung. Ab diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber das Spiel im Griff, während der SVK
Probleme hatte Chancen zu kreieren. Nach der Halbzeit folgte das 2:0 und zu allem Überfluss
verletzte sich Christoph Heinz, nach einem unnötig harten Einsteigen an der Seitenlinie mut-
maßlich schwer an der Schulter. Zwar traf unser Team zweimal das Aluminium, konnte aber
letztlich keine wirkliche Durchschlagskraft entwickeln. Das 3:0 entschied dieses Spiel, wäh-
rend das 3:1 durch Elfmeter von Matthias Schäfer nur noch Ergebniskosmetik war.

TUS Gries
Kreisklasse KL/KUS TUS Gries vergeigt das Lokalderby zum 100.
Man hatte sich zu den Feierlichkeiten des hundertjährigen Vereinsbestehen viel vorge-
nommen, doch dagegen stand der hundertprozentige Willen der Elschbacher. Der Gast
war einfach zielstrebiger und führte nach 10.Min. mit 1:0. Gries kam fast nie in ein Kom-
binationsspiel und hatte nur wenige Chancen. Direkt nach dem Wiederanpfiff zur
2.Halbzeit kam der Gast zu seinem zweiten Treffer. Hoffnung kam beim TUS in der
67.Min. auf, da verwandelte Jeremy Bäcker einen direkten Freistoß zum 1:2. Der TUS
konnte aber nicht mehr nachlegen und so gewann der Tabellenführer verdient.
TUS Gries die Zweite gewinnt mit 7:2
Gegen Elschbach spielte der TUS ein überraschend offensives Spiel und gewann dieses,
auch in dieser Höhe, verdient. H.Peter traf in der 4.Min. zum
1:0, das konnte Elschbach in der 9. noch egalisieren, dann aber brachen alle Dämme.
N.Schulz 2x, J.Boger, B.Westrich und M.Beisecker die weiteren Grieser Torschützen bis
zur Pause. Nach dem Wechsel lies man es ruhiger angehen, der Gast durfte noch einmal
jubeln und M Schulz setzte dann den Schlusspunkt.
Nächste Spiele: Samstag 30.10.  13.45/15.30h in Hefersweiler

Schützenverein Diana e.V.
4. Rundenkampf VL – Pistole / Revolver 2021
Pfalzliga Ringe
Breitenbach : Heltersberg 387 : ?
Andlauer Sven 135
Murhreich Friedrich 127
Andlauer Manfred 125
Fernau Martin (124)
4. Rundenkampf Luftgewehr 2021
KreisligaRinge
Breitenbach I : Neutral 1070 : 0
Ellmer Fabian 361
Hetterich Olaf 356
Wolf Martin 353
Ellmer Sören (334)
KreisligaRinge
Breitenbach II : Neutral 960 : 0
Frank Florian 337
Clemens Pascal 329
Hoppstädter Sascha 294

Kegelverein Fortuna Brücken
Ergebnisse
Am vergangenen Freitag empfing der KV Fortuna Brücken 1 den SKC Morlautern 1 zum
Nachholspiel auf der Kegelbahn in Brücken. Christoph Mang eröffnete das Spiel für Brü-
cken und brachte seine Mannschaft mit guten 443 Kegel in Führung. In den folgenden
Durchgängen fanden Hans-Georg Mootz (386) und Sarah Pankonin (407) nicht richtig zu
ihrem Spiel und übergaben einen 21 Kegel Rückstand. In einem furiosen Durchgang er-
spielte Markus Bernd neuen Bahnrekord mit 511 Kegel und ließ seinem Gegner keine
Chance. Das Spiel endete mit 1747 : 1664 Leistungspunkten zu Gunsten der Heimmann-
schaft. Samstags ging es dann für die 1. Mannschaft auswärts zu den KF Sembach 2. Auf
einer holzträchtigen Kegelanlage spielte man Mannschaftsrekord und Bahnrekord 4x100
Wurf auf der neuen Bahn im Kegelzentrum Sembach. Der Endstand lautete 1654 : 1851
Leistungspunkten. Das Startpaar Hans-Georg-Mootz (456) und Sarah Pankonin (430)
übergaben einen 25 Kegel Vorsprung. Christoph Mang, welcher mit 476 Kegel Bahnrekord
auf Bahn 1 + 2 erzielte, und Markus Bernd erneut mit starken 492 Kegel führ

ten ihre Farben zum deutlichen Sieg. Die zweite Mannschaft fuhr am
Sonntag ebenfalls ins Kegelzentrum Sembach und traf dort auf die
Post SG Kaiserslautern 2. Die Spieler/innen des KV Fortuna Brücken
2 erreichten ebenfalls tolle Ergebnisse, mussten sich aber mit 1755
: 1569 Leistungspunkten geschlagen geben. Tagesbester war
Pascal Spengler mit neuer persönlicher Bestleistung von starken
467 Kegel. Des Weiteren spielten Ellen Mootz und Laura Wiehn je-
weils 377 Holz sowie Daniel Groß 348 Kegel. Am 7. Spieltag gastie-
ren KG Heltersberg 2 und 3 auf der Kegelanlage in Brücken. DasSpiel
der ersten Mannschaft beginnt am Samstag, den 30.10.2021, um
12.00 Uhr. Im Anschluss um 16.00 Uhr findet das Spiel der zweiten

Foto: Markus Bernd mit neuem Bahnrekord in Brücken. Mannschaft statt.

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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